
 

 

 

 

 

 

Innere Disziplinarordnung 
 

          
                        

1. Feststellung und Ansprechpartner:  1.Vorsitzender und bei Abwesenheit der 
2.Vorsitzender. 

 
 

2. Beschlussfassung: Durch den Verwaltungsrat binnen Monatsfrist. 
 

 
3. Kontrolle:  Erfolgt durch den Sportwart und bei Abwesenheit durch den Sekretär. 

 
 

4. Maßnahmen:  1. Sperre bis zu 1 Monat. 
                                        2. Sperre bis zu 3 Monaten. 
                                        3. Sperre bis zu 6 Monaten. 
                                        4. Ausschlussverfahren lt. Statuten 
                                        5. Sperre Interclubteilnahme und Heimturnieren. 
 

5. Nichteinhaltung der Disziplinarmaßnahme, kann zum Ausschluss führen. 
 

      

 


